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Stammrechtssatz

Präjudiziell - und damit Vorfragenentscheidung im verfahrensrechtlich relevanten Sinn - ist nur eine Entscheidung, die

erstens eine Rechtsfrage betri:t, deren Beantwortung für die Hauptfragenentscheidung unabdingbar - dh eine

notwendige Grundlage - ist und zweitens die diese in einer die Verwaltungsbehörde bindenden Weise regelt (Hinweis E

7.5.1986, 85/11/0287). Ob die erstgenannte Voraussetzung zutri:t, hat die zur Beantwortung der

Hauptfragenentscheidung zuständige Beh an Hand der diesen Verfahrensgegenstand betre:enden

Verwaltungsvorschriften zu prüfen.
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